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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 6. Dezember 1999

zur Aufhebung der Entscheidung 1999/356/EG und zum Erlaß von Sondervorschriften für die
Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder

Herkunft Ägypten ist

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1999) 4232)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/49/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni
1993 über Lebensmittelhygiene (1), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 1,

nach Anhörung der Mitgliedstaaten,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Entscheidung 1999/356/EG der Kommission vom
28. Mai 1999 über die zeitweilige Aussetzung der
Einfuhren von Erdnüssen und bestimmter hieraus herge-
stellter Erzeugnisse, deren Ursprung oder Herkunft
Ägypten ist (2), gilt bis zum 1. Dezember 1999 und
sollte aufgehoben werden.

(2) Es war festgestellt worden, daß Erdnüsse, deren
Ursprung oder Herkunft Ägypten ist, stark mit Aflatoxin
B1 kontaminiert waren. Die Probenahmen ließen darauf
schließen, daß es sich hierbei um eine erhebliche,
wiederkehrende Aflatoxinkontamination von Erdnüssen,
deren Ursprung oder Herkunft Ägypten ist, handelte.

(3) Wie der Wissenschaftliche Lebensmittelausschuß festge-
stellt hat, sind Aflatoxine, insbesondere Aflaxtoin B1,
karzinogen und rufen selbst in geringen Mengen Leber-
krebs hervor; zudem sind sie genotoxisch.

(4) Die Verordnung (EG) Nr. 1525/98 der Kommission (3)
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 194/97 setzt
Höchstgehalte für bestimmte Lebensmittelkontami-
nanten fest, insbesondere für Aflatoxine. Diese Höchst-
gehalte wurden in Proben von Erdnüssen, deren
Ursprung oder Herkunft Ägypten war, bei weitem
übrschritten. Der Höchstgehalt für Aflatoxin B1 in
Erdnüssen, die entweder für den direkten Verzehr
bestimmt sind oder sortiert und weiterverarbeitet
werden, ist in der genannten Verordnung auf 2 bzw. 8
ppb festgesetzt. In Erdnüssen aus Ägypten wurde jedoch

eine Aflaxtoxin-B1-Kontamination in Höhe von 485
ppb nachgewiesen.

(5) Ägypten führt Erdnüsse in großen Mengen in die
Gemeinschaft aus; die Belastung der Bevölkerung durch
Erdnüsse oder daraus hergestellte Erzeugnisse, die mit
Aflatoxin kontaminiert sind, stellt eine ernste Bedrohung
der allgemeinen Gesundheit in der Gemeinschaft dar.

(6) Wie eine Untersuchung der hygienischen Umstände in
Ägypten ergeben hat, müssen die hygienischen Bedin-
gungen und die Rückverfolgbarkeit bei Erdnüssen
verbessert werden. Die ägyptische Regierung hat insbe-
sondere Verbesserungen in der Produktion, Behandlung,
Sortierung, Verarbeitung, Verpackung und Beförderung
zugesagt. Daher ist es angebracht, Erdnüsse und
bestimmte hieraus hergestellte Erzeugnisse, deren
Ursprung oder Herkunft Ägypten ist, Sondervorschriften
zu unterwerfen, um einen hohen Gesundheitsschutz zu
gewährleisten.

(7) Es ist notwendig, daß Erdnüsse und bestimmte hieraus
hergestellte Erzeugnisse unter einwandfreien hygieni-
schen Bedingungen produziert, sortiert, behandelt, verar-
beitet, verpackt und befördert werden. Unmittelbar
bevor eine Sendung Ägypten verläßt, muß anhand von
Proben der Aflatoxin-B1- und der Gesamtaflatoxingehalt
festgestellt werden.

(8) Die ägyptischen Behörden müssen jeder Sendung von
Erdnüssen, deren Ursprung oder Herkunft Ägypten ist,
als Nachweis Unterlagen über die Produktions-, Sortie-
rungs-, Behandlungs-, Verarbeitungs-, Verpackungs- und
Beförderungsbedingungen sowie die Ergebnisse der
Laboruntersuchungen über den Aflatoxin-B1- und den
Gesamtaflatoxingehalt beifügen.

(9) Erdnußpartien, deren Ursprung oder Herkunft Ägypten
ist, sind an der Eingangszollstelle de Gemeinschaft syste-
matisch Analysen zu unterziehen, damit der Grad der
Aflatoxin-B1- und der Gesamtaflatoxinkontamination
der Erdnüsse festgestellt wird —

(1) ABl. L 175 vom 19.7.1993, S. 1.
(2) ABl. L 139 vom 2.6.1999, S. 32.
(3) ABl. L 201 vom 17.7.1998, S. 4.
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HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliestaaten dürfen folgendes einführen:
— Erdnüsse, die unter den KN-Code 1202 10 90 (ungeschält)

oder den KN-Code 1202 20 00 (geschält) auch geschrotet,
fallen, oder

— geröstete Erdnüsse, die unter den KN-Code 2008 11 92 (in
unmittelbarer Umschließung mit einem Gewicht des Inhalts
von mehr als 1 kg) oder den KN-Code 2008 11 96 (von
1 kg oder weniger) fallen,

deren Ursprung oder Herkunft Ägypten ist und die für den
Verzehr oder als Zutat eines Lebensmittels bestimmt sind, und
zwar unter der Voraussetzung, daß jeder Sendung die Ergeb-
nisse einer amtlichen Probenahme und Analyse sowie das in
Anhang I angegebene, von einem Vertreter des ägyptischen
Landwirtschaftsministeriums ausgefüllte, unterzeichnete und
geprüfte Gesundheitszeugnis beigefügt sind.

(2) Sendungen dürfen nur über eine der in Anhang II
genannten Eingangszollstellen in die Gemeinschaft eingeführt
werden.

(3) Jede Sendung ist mit einem Code zu kennzeichnen, der
mit dem Code auf den in Absatz 1 genannten Ergebnissen der
amtlichen Probennahme und Analyse und dem Code des
Gesundheitszeugnisses übereinstimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten überprüfen die Unterlagen der
Sendungen, um sicherzustellen, daß die Forderung nach einem
Gesundheitszeugnis und nach den in Absatz 1 genannten
Probennahmeergebnissen erfüllt ist.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß von den
Sendungen systematisch eine Probe entnommen und analysiert
wird, um den Aflatoxin-B1- und den Gesamtaflatoxingehalt

festzustellen, bevor sie an der Eignangszollstelle der Gemein-
schaft für den Markt freigegeben werden, und unterrichtet die
Kommission über die Analyseergebnisse.

Artikel 2

Diese Entscheidung wird vor dem 30. November 2000 über-
prüft, um festzustellen, ob die in Artikel 1 genannten Sonder-
vorschriften den Schutz der allgemeinen Gesundheit in der
Gemeinschaft ausreichend gewährleisten können. Bei der Über-
prüfung wird ferner geprüft, ob die Sondervorschriften
weiterhin erforderlich sind.

Artikel 3

Die Entscheidung 1999/356/EG über die zeitweilige Ausset-
zung der Einfuhren von Erdnüssen und bestimmter hieraus
hergestellter Erzeugnisse, deren Ursprung oder Herkunft
Ägypten ist, wird aufgehoben.

Artikel 4

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen
bezüglich der Einfuhren, um dieser Entscheidung nachzu-
kommen. Sie setzen die Kommission davon in Kenntnis.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 6. Dezember 1999

Für die Kommission

Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

GESUNDHEITSZEUGNIS

für die Einfuhr von Erdnüssen und bestimmten hieraus hergestellten Erzeugnissen, deren Ursprung oder
Herkunft Ägypten ist, in die Europäische Gemeinschaft

Code der Sendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zeugnis Nummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gemäß der Entscheidung 2000/49/EG zum Erlaß von Sondervorschriften für die Einfuhr von Erdnüssen des KN-Codes
1202 10 90 (ungeschält) oder 1202 20 00 (geschält) und hieraus hergestellter Erzeugnisse des KN-Codes 2008 11 92
(in unmittelbarer Umschließung mit einem Gewicht des Inhalts von mehr als 1 kg) oder 2008 11 96 (von 1 kg oder
weniger), deren Ursprung oder Herkunft Ägypten ist,

der Minister für Landwirtschaft,

BESTÄTIGT
daß die Erdnüsse dieser Sendung, Codenummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Codenummer einfügen), bestehend aus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Beschreibung der Sendung, des Erzeugnisses, der Anzahl und Art der Packungen, Angabe des Brutto- oder Nettogewichts)

verladen in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Verladeort)

von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Transporteur)

bestimmt für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Bestimmungsort und -land)

kommend von dem Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Firma und Anschrift des Unternehmens)

unter einwandfreien hygienischen Bedingungen produziert, sortiert, behandelt, verarbeitet, verpackt und befördert wurden.

Dieser Sendung wurden am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Datum)
. . . . . . . . (Anzahl der Proben) Erdnußproben entnommen und in dem Laboratorium. . . . . . . . . (Name des Labors) am . . . . . . . .
(Datum) analysiert, um den Grad der Aflatoxin-B1- und der Gesamtaflatoxinkontamination zu ermitteln. Einzelheiten über
Probennahme und Analyseverfahren sowie alle Analyseergebnisse sind beigefügt.

Geschehen zu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stempel und Unterschrift
des Vertreters des ägyptischen
Landwirtschaftsministeriums
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Mitgliedstaat Eingangszollstelle

ANHANG II

Liste der Eingangszollstellen, über die Erdnüsse und hieraus hergestellte Erzeugnisse, deren Ursprung oder
Herkunft Ägypten ist, in die Europäische Gemeinschaft eingeführt werden dürfen

Belgique-België Anvers-Antwerpen

Danmark Alle dänischen Häfen und Flughäfen sowie alle Grenzkontrollstellen

Deutschland HZA Lörrach-ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart-ZA Flughafen, HZA München-
Flughafen, HZA Hof-ZA Schirnding, HZA Weiden-ZA Furth i. Wald-Schafberg, HZA
Weiden-ZA Furth i. Wald-Schafberg, HZA Weiden-ZA Waidhaus-Autobahn, Bezirksamt
Reinickendorf von Berlin, Abteilung Finanzen, Wirtschaft und Kultur, Veterinär- und
Lebensmittelaufsichtsamt, Grenzkontrollstelle, HZA Frankfurt (Oder) ZA Autobahn, HZA
Cottbus-ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen-ZA Neustädter Hafen, HZA Bremerhaven-ZA
Container Terminal, HZA Bremerhaven-ZA Rotersand, HZA Hamburg-Freihafen-Abferti-
gungsstelle, HZA Hamburg-Freihafen-ZA Ericus-Abfertigungsstelle Südbahnhof, HZA
Hamburg-Freihafen-ZA Köhlfleetdamm, HZA Hamburg-ST Annen-ZA Altona, HZA
Hamburg-Waltershof-Abfertigungstelle, HZA Hamburg-Waltershof-ZA Flughafen, HZA
Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig-Abfertigungsstelle, HZA Hannover-
Abfertigungsstelle, HZA Lüneburg-ZA Stade, Stadtverwaltung Dresden, Lebensmittelüber-
wachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Dresden-Friedrichstadt (für Bahntrans-
port), Landratsamt Weisseritzkreis, Lebensmittelsüberwachungs- und Veterinäramt, Grenz-
kontrollstelle (für Straßentransport), Landratsamt Niederschlesischer Oberlausitzkreis
Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Grenzkontrollstelle Ludwigsdorf (für Stra-
ßentransport), HZA Itzehoe-ZA Pinneberg, HZA Trier-ZA Idar-Oberstein, HZA Oldenburg-
ZA Wilhelmshaven

Ελλάδας Athina, Pireas, Elefsis, Airport of Athens, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion of Krete,
Airport of Krete, Euzoni, Idomeni, Ormenio, Kipi, Kakavia, Niki, Promahonas, Pithio,
Igoumenitsa, Kristalopigi

España Algeciras (puerto), Alicante (aeropuerto, puerto), Almería (aeropuerto, puerto), Barcelona
(aeropuerto, puerto), Bilbao (aeropuerto, puerto), Cádiz (puerto), Cartagena (puerto), Gijón
(aeropuerto, puerto), Huelva (puerto), A Coruña-Santiago de Compostela (aeropuerto,
puerto), Las Palmas de Gran Canaria (aeropuerto, puerto), Madrid-Barajas (aeropuerto),
Málaga (aeropuerto, puerto), Palma de Mallorca (aeropuerto), Pasajes-Irún (aeropuerto,
puerto), Santa Cruz de Tenerife (aeropuerto, puerto), Santander (aeropuerto, puerto),
Sevilla (aeropuerto, puerto), Tarragona (puerto), Valencia (aeropuerto, puerto), Vigo-Villa-
gareia (aeropuerto), Marín (puerto), Vitoria (aeropuerto), Zaragoza (aeropuerto)

France Marseille (Bouches-du-Rhône)
Le Havre (Seine-Maritime)

Ireland Alle Häfen, Flughäfen und Grenzkontrollstellen

Italia Ufficio Sanità marittima ed aerea di Ancona
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Bari
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Genova
Ufficio Sanità marittima di Livorno
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Napoli
Ufficio Sanità marittima di Ravenna
Ufficio Sanità marittima di Salerno
Ufficio Sanità marittima ed aerea di Trieste
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Mitgliedstaat Eingangszollstelle

Luxembourg Centre douanier, croix de Gasperich, Luxembourg

Nederland Rotterdam

Österreich Nickelsdorf, Spielfeld

Portugal Lisboa

Suomi-Finland Helsinki

Sverige Göteborg

United Kingdom Channel Tunnel Terminal, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Grangemouth,
Harwich, Heathrow Airport, Heysham, Hull, Immingham, Ipswich, King's Lynn, Leith,
Liverpool, London (including Tilbury and Thamesport), Manchester Airport, Manchester
Container Port, Manchester including Ellesmere Port, Middlesborough, Newhaven, Poole,
Shoreham, Southampton.


